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19. Hochschulpakt 2020: Millionennachschlag ohne Rechts-
grundlage 
 

Trotz weiterhin hoher Rücklagen hat das Wissenschafts-
ministerium im Jahr 2021 den Hochschulen 26 Mio. € Hoch-
schulpaktmittel zusätzlich ausgezahlt. Hierfür gab es keine recht-
liche Grundlage. Der Landtag ist über den Vorgang erst im 
Nachhinein informiert worden.  
 
Auch die Entscheidung über die Verteilung der Mittel auf die 
Hochschulen erfolgte abweichend von den bestehenden Verein-
barungen zwischen Land und Hochschulen und ohne Beteili-
gung des Landtages.  
 
Die Verteilung der zusätzlichen Mittel auf die Hochschulen ist 
nicht regelgerecht. Hochschulpaktmittel sind ausdrücklich nicht 
dafür bestimmt, Defizite in der Hochschulgrundfinanzierung aus-
zugleichen. Mit diesen Mitteln sollten zusätzliche Ausbildungs-
kapazitäten finanziert werden. 

 
19.1 Hochschulpakt 2020: Mehr Geld vom Bund als geplant 

 
Mit dem „Hochschulpakt 2020“ haben Bund und Länder in den letzten 
15 Jahren viel Geld für zusätzliche Studienplätze bereitgestellt.1 In Schles-
wig-Holstein haben viele Hochschulen aber nur einen Teil der Mittel für 
den laufenden Studienbetrieb verwendet. Die nicht verausgabten „Reste“ 
haben sie in erheblicher Höhe ihren Rücklagen zugeführt. Ende 2019 hatte 
der Umfang dieser Hochschulpaktrücklagen den Höchststand von fast 
112 Mio. € erreicht.2 Seitdem bemühen sich die Hochschulen um einen 
Abbau.  
 
Das Wissenschaftsministerium teilt mit, dass ein vollständiger Abbau bis 
zum 31.12.2023 vorgesehen sei. Nach Angaben der Hochschulen bestün-
den mit Stand 31.12.2022 noch Rücklagen aus Hochschulpaktmitteln in 
Höhe von ca. 22,5 Mio. €. 
 
Der LRH Schleswig-Holstein hat sich mit der Entwicklung der Hochschul-
paktrücklagen bereits mehrfach auseinandergesetzt.3 Er hatte gefordert, 
dass die Hochschulen die Mittel zeitnah für das erweiterte Studienangebot 
einsetzen sollen, statt sie „auf die hohe Kante“ zu legen.  

                                                      
1  Bemerkungen 2018 des LRH, Nr. 12.2. 
2  Umdruck 19/5824 (neu). 
3  Bemerkungen 2018 des LRH, Nr. 12, S. 90; Bemerkungen 2015 des LRH, Nr. 28, S 167, 

Bemerkungen 2013 des LRH, Nr. 14, S. 97. 
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Das Problem beschränkt sich nicht auf Schleswig-Holstein: Der Bundes-
rechnungshof hat festgestellt, dass bundesweit bis Ende 2018 Ausgabe-
reste aus Hochschulpaktmitteln von fast 3,7 Mrd. € in Rücklagen ange-
sammelt worden sind. Er verlangt den vollständigen Abbau dieser Rück-
lagen bis Ende 2023.1  
 
Wegen der hohen Rücklagen hat der Bund 2021 sogar die Auszahlung 
eines Teils der Mittel gesperrt. Dabei hat er die Freigabe der gesperrten 
Beträge vom Abbau der Rücklagen abhängig gemacht.2 Es war zweifel-
haft, ob den Hochschulen dies in der Kürze der verbleibenden Zeit gelin-
gen würde: Denn die Mittel dürfen nur für Zwecke des Hochschulpakts 
verwendet werden. Mit den Hochschulpaktmitteln sollte einer steigenden 
Zahl von Studienberechtigten ein qualitativ hochwertiges Hochschul-
studium ermöglicht werden.3 
 
Dennoch hat das Wissenschaftsministerium den Hochschulen in Schles-
wig-Holstein 2021 nochmals zusätzliche Hochschulpaktmittel von knapp 
26 Mio. € zugewiesen. Das Wissenschaftsministerium informierte den 
Finanzausschuss des Landtages hierüber erst 2022 auf Nachfrage einer 
Abgeordneten.4  
 
Woher kamen diese „zusätzlichen“ 26 Mio. €? 
 
Die eine Hälfte kam vom Bund. In Höhe von rd. 13 Mio. € hat das Land im 
Rahmen des Hochschulpakts Zahlungen vom Bund erhalten, mit denen es 
nicht „gerechnet“ hatte. Die Zahlungen sind geleistet worden für zusätz-
liche Studienanfänger an der neu gegründeten „Dualen Hochschule 
Schleswig-Holstein“ sowie an der Fachhochschule für Verwaltung und 
Dienstleistung. Im Hochschulpakt hängt die Höhe der Zahlungen des Bun-
des von der Zahl der Studienanfänger im Land ab - unabhängig davon, an 
welcher Hochschule sie studieren. Dass es an den genannten zwei Hoch-
schulen zusätzliche Studierende geben würde, war noch nicht absehbar, 
als das Land die Verteilung der Mittel geplant hat.  
 

                                                      
1  Bundesrechnungshof, Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages 

vom 21.09.2020, Gz.: III 2 - 2018 -0313/3, S. 41. 
2  BT-Drs. 19/23324, S. 183; „3,7 Milliarden Euro gehortet: Hochschulen sollen Bundesmittel 

schnell ausgeben“, Handelsblatt vom 09.12.2020, „Hochschulen: Bund sperrt Millionengel-
der fürs Land“, Schleswig-Holsteinische Landeszeitung vom 03.12.2020, S. 1. 

3  Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern über den Hochschulpakt 2020 
vom 20.08.2007, Bundesanzeiger Nr. 171 vom 12.09.2007, S. 7480. 

4  Umdruck 19/7172. 
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Das Wissenschaftsministerium hatte diese Hochschulen auch nicht in die 
Zielvereinbarungen einbezogen, die es mit den am Hochschulpakt teil-
nehmenden Hochschulen1 geschlossen hatte.  
 
Die anderen 13 Mio. € konnte das Wissenschaftsministerium aus eigenen 
Rücklagen leisten, nämlich aus nicht verbrauchten Hochschulpakt-Landes-
mitteln. Bundesmittel aus dem Hochschulpakt darf das Land nur verwen-
den, wenn es in gleicher Höhe auch eigene Mittel aufbringt. Auch für die 
Hochschulpakt-Zielvereinbarung waren deshalb Kofinanzierungsmittel im 
Landeshaushalt eingeplant. Diese Mittel sind in den Vorjahren nicht voll-
ständig abgeflossen, weil die Hochschulen die vereinbarten Ziele nicht 
vollständig erreicht hatten.   
 

19.2 Ohne Rechtsgrundlage und ohne Beteiligung des Landtags 
 
Der LRH stellt fest: Für die zusätzlichen Zahlungen an 5 staatliche Hoch-
schulen in Höhe von knapp 26 Mio. € gab es keine rechtliche Grundlage. 
Das Wissenschaftsministerium beruft sich für sein Vorgehen auf die Ziel-
vereinbarung vom 29.03.2016, die das Land für die 3. Phase des Hoch-
schulpakts mit den Hochschulen geschlossen hat.2  
 
Die Zielvereinbarung regelt, welche Beträge die am Hochschulpakt teil-
nehmenden Hochschulen für neu eingeschriebene Studienanfänger erhal-
ten. Dabei werden für jede Hochschule Zielzahlen für die zusätzliche Stu-
dierenden festgelegt. Darüberhinausgehende Zahlungen sind nach dieser 
Vereinbarung zwar möglich - aber nur, soweit die betreffende Hochschule 
auch tatsächlich mehr Studierende aufgenommen hat als vertraglich zuge-
sagt. Die 13 Mio. €, die zusätzlich vom Bund geflossen sind, sind aber für 
zusätzliche Studierende an zwei Hochschulen gezahlt worden, die gar 
nicht an der Zielvereinbarung beteiligt waren. Um eine Verteilung der 
zusätzlich vereinnahmten Mittel auf die begünstigten Hochschulen zu 
ermöglichen, hätte zunächst die Zielvereinbarung geändert werden 
müssen. Schon aufgrund der Größenordnung des ausgezahlten Betrags 
hätte das Wissenschaftsministerium den Landtag über eine solche Ände-
rung der Vereinbarung zumindest informieren müssen.3 Dieser hätte dann 
die Möglichkeit gehabt, sich mit der Thematik zu befassen. Dies ist nicht 
passiert.  

                                                      
1  Europa-Universität Flensburg, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Universität zu 

Lübeck, Hochschule Flensburg, Fachhochschule Kiel, Technische Hochschule Lübeck, 
Fachhochschule Westküste, Muthesius Kunsthochschule, Fachhochschule Wedel, Nord-
akademie Elmshorn. 

2  Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung, „Einladung an die 
Medien - Fototermin“ vom 23.03.2016, Umdruck 18/7460 vom 22.02.2017. 

3  § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die Unterrichtung des Landtags durch die Landesregierung 
(Parlamentsinformationsgesetz - PIG) vom 17.10.2006, GVOBl. Schl.-H. 2006, S. 217 
i. V. m. § 5 PIG zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.04.2018, GVOBl. Schl.-H. S. 257. 
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Die Entscheidungen über die Verwendung der zusätzlichen Mittel hat das 
Wissenschaftsministerium ohne Beteiligung des Landtages getroffen. Der 
Landtag ist vor Auszahlung der Mittel weder über die Höhe der zusätz-
lichen Einnahmen noch über deren Verteilung informiert worden. Gleiches 
gilt für die Verwendung der in den Vorjahren nicht benötigten Kofinanzie-
rungsmittel. Das Budgetrecht des Parlaments ist verletzt worden. 
 
Das Wissenschaftsministerium räumt ein, dass eine frühzeitige Informa-
tion des Landtages angemessen gewesen wäre. Es weist darauf hin, dass 
der Landtag über den Bildungsausschuss in der Sitzung am 09.09.2021 
über die Verwendung von nicht verausgabten Hochschulpaktmittel an die 
Hochschule Flensburg informiert worden ist. 
 
Der LRH bleibt bei seiner Feststellung. In der vom Wissenschaftsministe-
rium genannten Sitzung des Bildungsausschusses ging es um einmalig bis 
zu 5 Mio. € für die Hochschule Flensburg „aus noch verfügbaren Hoch-
schulpaktmitteln“. Gegenstand der Sitzung war die strukturelle Unterfinan-
zierung der Hochschule Flensburg, die zumindest übergangsweise mehr 
Mittel erhalten sollte, um einen Konsolidierungsprozess einleiten zu kön-
nen. Das Wissenschaftsministerium hat den Landtag in dieser Sitzung 
weder über den Umfang der zusätzlich verfügbaren 26 Mio. € noch über 
die vorgesehene Aufteilung dieses Betrags informiert. Hierfür wäre im 
Herbst 2021 ausreichend Zeit gewesen. 
 

19.3 Nur 5 von 8 staatlichen Hochschulen haben größere Beträge erhalten 
 
Einen kleinen Teil der 26 Mio. € (1,4 Mio.€) hat das Wissenschaftsministe-
rium im Nachfolgeprogramm des Hochschulpakts - dem „Zukunftsvertrag 
Studium und Lehre stärken“ - ausgezahlt. Dies sei möglich gewesen, weil 
die Hochschulpaktmittel des Bundes in diesem Nachfolgeprogramm ange-
rechnet würden.  
 
Den Großteil der zusätzlichen Hochschulpaktmittel von 26 Mio. € hat das 
Wissenschaftsministerium auf 5 der 8 am Hochschulpakt teilnehmenden 
staatlichen Hochschulen verteilt:  
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Verteilung der Mittel auf die Hochschulen 

Name der Hochschule Betrag in Mio. € 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 9,7 

Europa-Universität Flensburg 8,3 

Muthesius Kunsthochschule 0,9 

Hochschule Flensburg 5,0 

Technische Hochschule Lübeck 0,7 

Summe 24,6 
Tabelle 14: Verteilung der Mittel auf die Hochschulen 

 
Der LRH hat nachgefragt, wie die begünstigten Hochschulen ausgewählt 
und die zu zahlenden Beträge festgelegt worden sind. Dazu teilte das 
Wissenschaftsministerium mit1:  
 
Die aus den Grundhaushalten der Hochschulen finanzierten Studienplätze 
seien schon zu Beginn des Hochschulpakts im Durchschnitt teurer gewe-
sen als die im Hochschulpakt ausgezahlten Pauschalen. Der Abstand ha-
be sich im Laufe der Jahre weiter vergrößert, was die Grundhaushalte der 
Hochschulen erheblich belastet habe. Dies habe sich umso stärker aus-
gewirkt, je schlechter die Grundausstattung der einzelnen Hochschule war. 
 
Das Wissenschaftsministerium habe bei der Verteilung der Mittel deshalb 
vorrangig die Hochschulen bedacht, die vergleichsweise unterdurch-
schnittlich ausgestattet seien. Man habe sich grundsätzlich an einem Ver-
teilungsschlüssel orientiert, der auch im Rahmen der Grundfinanzierung 
zur Anwendung gekommen sei.  
 
Davon abweichend hätten allerdings die Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel und die Technische Hochschule Lübeck zusätzliche Mittel erhalten. 
Diese zusätzliche Entlastung sollte die beiden Hochschulen in die Lage 
versetzen, jeweils eine zusätzliche Professur (Personal- und Sachmittel) 
im Bereich „Künstliche Intelligenz“ (KI) selbst zu finanzieren.  
 
Auch der Hochschule Flensburg wurde ein höherer Anteil zusätzlicher 
Hochschulpaktmittel gewährt. An dieser Hochschule hätten sich die unzu-
reichende Hochschulpaktfinanzierung und eine rückläufige Nachfrage 
nach Studienplätzen besonders gravierend ausgewirkt. Das Wissen-
schaftsministerium hat mit der Hochschule Flensburg daher eine Sonder-
vereinbarung über 5 Mio. € zusätzliche Hochschulpaktmittel geschlossen. 
 

                                                      
1  Schreiben des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur vom 20.04.2022, S. 3 

(nicht veröffentlicht). 
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19.4 Hochschulpaktmittel als Zuschuss zur Grundfinanzierung? 
 
Die Gründe, die das Wissenschaftsministerium für die Verteilung der Mittel 
auf die Hochschulen anführt, überzeugen nicht. Die Verteilung folgt keiner 
stringenten Linie und wirft auch rechtliche Fragen auf.  
 

19.4.1 Nicht auskömmliche Pauschalen: So pauschal nicht richtig 
 
Schon die allgemeine Aussage, die im Hochschulpakt pro Studienanfänger 
ausgezahlten Pauschalen seien durchschnittlich nicht auskömmlich gewe-
sen, geht an der Sache vorbei. Sie lässt außer Acht, dass es dabei maß-
geblich darauf ankommt, in welchem Fach ein Studienplatz finanziert wird:  
Technische Studiengänge sind sehr viel teurer als die geistes- oder 
gesellschaftswissenschaftlichen Fächer. Für die Frage, ob eine Hoch-
schule die Ausgaben für zusätzlich geschaffene Studienkapazitäten aus 
den Hochschulpaktmitteln decken konnte, kommt es daher auch darauf 
an, in welchen Fächern das Angebot erweitert worden ist. Dies ist an den 
staatlichen Hochschulen in Schleswig-Holstein aber sehr unterschiedlich 
gewesen. Der LRH hat bereits 2020 festgestellt, dass einzelne Hoch-
schulen im Rahmen der Hochschulpakts mehr Mittel erhalten haben, als 
sie für die Ausbildung der zusätzlichen Studierenden tatsächlich benötigt 
haben.1 
 

19.4.2 Zahlungen vorrangig an unterdurchschnittlich finanzierte Hochschu-
len? 
 
Das Wissenschaftsministerium gibt an, bei der Verteilung der Mittel vor-
rangig diejenigen Hochschulen berücksichtigt zu haben, die unterdurch-
schnittlich finanziert sind. Dort hätten sich die nicht auskömmlichen Hoch-
schulpaktpauschalen am stärksten belastend ausgewirkt. 
 
Dazu ist zum einen festzustellen, dass das Vorgehen des Wissenschafts-
ministeriums in dieser Hinsicht nicht konsequent war. Mit der Hochschule 
Flensburg und der Technischen Hochschule Lübeck sind auch zwei Hoch-
schulen bedacht worden, die nach den vom Wissenschaftsministerium 
selbst zugrunde gelegten Zahlen nicht unterdurchschnittlich finanziert 
sind.2  
 
Für die Bewertung der Finanzausstattung der Hochschulen greift das 
Ministerium auf vergleichende Berechnungen des norddeutschen Ausstat-
tungs-, Kosten- und Leistungsvergleichs des Deutschen Zentrums für 
Hochschul- und Wissenschaftsforschung (AKL) zurück. 2021 hat es hierzu 

                                                      
1  Bemerkungen 2020 des LRH, Nr. 14.5. 
2  Umdruck 19/6758, Anlage, S. 8. 
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Zahlen vorgelegt: Danach zeige sich nur noch bei den Universitäten in 
Flensburg und Kiel sowie bei der Muthesius Kunsthochschule eine Unter-
finanzierung.1 Dennoch haben sowohl die Hochschule Flensburg als auch 
die Technische Hochschule Lübeck nochmals zusätzliche Mittel erhalten. 
 
Noch problematischer ist allerdings ein anderer Aspekt:  
Bereits der Ansatz, die Verteilung von Hochschulpaktmitteln vom Grad 
einer möglichen Unterfinanzierung abhängig zu machen, ist verfehlt, denn: 
Die Hochschulpaktmittel sind ausdrücklich nicht dafür bestimmt gewesen, 
Defizite in der Hochschulgrundfinanzierung auszugleichen. Wenn das 
Wissenschaftsministerium erklärt, die zusätzlichen Zahlungen seien unter 
anderem dafür bestimmt gewesen, den Hochschulen finanzielle Spiel-
räume für zukünftige „KI-Professuren“ zu eröffnen, dann entsteht aller-
dings genau dieser Eindruck. Im Hochschulpakt sollte mit Bundes- und 
Landesmitteln ein zusätzliches Studienangebot aufgebaut werden. Nur für 
diese Zwecke waren und sind diese Mittel zu verwenden - auch in der 
Schlussphase des Hochschulpakts bis Ende 2023.  
 
Das Wissenschaftsministerium weist darauf hin, dass bei der Verteilung 
der Ausgabereste nicht nur das Ergebnis des AKL, sondern weitere Krite-
rien, die zum Strukturbudget der Ziel- und Leistungsvereinbarungen 2020-
2024 geführt haben, eine Rolle gespielt haben. Es gebe keine vollständige 
Deckungsgleichheit mit den in Umdruck 19/6758 veröffentlichten Ergeb-
nissen, auf die der LRH Bezug nehme. 
 
Das Wissenschaftsministerium ist zudem der Auffassung, dass auch bei 
der Einrichtung von KI-Professuren nicht der Eindruck entstehe, Defizite 
im Grundhaushalt auszugleichen: Die Einrichtungen dieser Professuren 
seien ebenso Hochschulpakt-konforme Maßnahmen im Zusammenhang 
mit dem Aufwuchs von Studienanfängerplätzen. Dazu zähle auch die 
Verbesserung der Qualität in der Lehre und die Verbesserung der Betreu-
ungsrelation. 
 
Der LRH entgegnet: Wenn für die Verteilung der Mittel nicht nur die 
Ergebnisse des AKL maßgeblich waren, sondern auch weitere Kriterien 
aus den Ziel- und Leistungsvereinbarungen, dann verdeutlicht dies, dass 
es hier um eine Stärkung der Grundfinanzierung der betreffenden Hoch-
schulen durch eine zusätzliche Entlastung ging. 
 
Die Studierenden, die im letzten Hochschulpaktjahr 2020 ihr Studium auf-
genommen haben, werden davon kaum noch profitieren. Dies gilt auch für 
neu eingerichtete KI-Professuren. 

                                                      
1  Umdruck 19/6758. 
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